
II- 4,!>J1.8 der Beilagen zu den Stenographi5che~ Protokollen des Nationalrates .. , 
~i R EP U B L I K ö S T E R R EIe H 

BUNDESMINISTERIUM 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

26. Jänner 
1010 Wien, den ........ ......................... . 

7 .197 .. 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Stub<nrins 1 
TeI.phon 57 56 55 

Zl. IV-50.oo4/58-1/76· ,p43 lAB 

1Sn -01- 28 
zu JJ.(G IJ 

B e a n t wo rt u n ~ 
der Anfra~e der Abßeordneten Ur. Berrtrix 
EYFELTAUffi und Genossen an die Frau Bundes
minister für Gesundheit und U~weltschutz 
betreffend Medikamentemißbrauch inder 
Tierhaltung (Nr. 815/J-N'1/1976) 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich folaende 
Fragen gerichtet: 

"1. Wann ist mit der Erlassung der Veror~nun~en nach 
§ 15 Abs. 6, 7, 8 und 9 Lebensmittelgesetz. 1975 zu 
rechnen? 

2. Ist beabsichtigt, nicht nur die Tierärz'ce, sondern 
auch Importeure bzw .. Produzenten, Großhändler und Apotheken 
zu verpflichten, über Medikamente, die für den Menschen-
schädlicre l1ückstände hinterlassen können, Aufzeichnun,gen 
zu führen und aufzubewahren? 

3. Ist beabsichtigt, für Normalschlachtu.."'1gen stichproben;" 
artige He~~stofftests vorzuschreiben? 

4. Vlasgedenken Sie zur Einschränkung- des Schmu.n:..-:,:elimportes 
nicht registrierter Medikamente zu unternehmen?" 

In' Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1.: , 

Gemäß § .15 Aba. 6 LMG. 1975 hat der behandelnde Tierarzt 
. bereitaKraftgesetzes die Tierhalter bei der Verachreibun~ 

. I ti. 
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oder Verabreichung von Arzneimi tteln9 die 11ücks·tände 
verursachen, nachweislich über die Vo:,schrifte!l des 
Abs .. 5 lit .. a und b zu informiere::t und die Frist anzu
geben p während der mit bedenklichen R.ückstände;'!. zu 
rechnen ist; er hat weiters Aufzeichnungen über Art, 
Menge lLYld Grund der Verschrei bun~ zu führen, diese 
drei Jahre aufzubewahren und den Kcntrollor~a!len 2eder
zeit vorzuvveiseno § 15 Abs e 6 LT\lG .. 1975 ist somit un
mittelbar anzuwenden und bedarf nicht der Erlass'J.n~ einer 
Ausführungsverordnung o 

.An der Vorbereitung der fachlichen Grundlagen nir Ver

ord.'1.U!1gen gerne § 15 Abs 0 7 , 8 und 9 LMG o 1975 '.':ird der= 
zeit in meinem Bundesministerium ~earbeitet .. 

Die Verordnungen werden nach Abschluß dieser Arbeiten 
sobald wie möglich erlassen werden., 

Zu 2 e1. 

Wie bereits zu Punkt 1., ausgeführt p verpflichtet § .15 
Abs", 6 LMG .. 1975 den Tierarzt zur Information .g,-ef:"en-
über dem TierhaI tel' und zur Führung und Aufbewahr...L"1g von 
Aufzeichnungen. Eine darUber hinausgehende Aufzeichnungs
pflicht u!1ter Erfassung der gesamten Vertriebskette ll 

nämlich der Hersteller bzwo Depositeure ll Großhändleru~d 

Apotheker, ist nicht beabsichti.g-to Eine solche Verpflich
tung würde nämlich eine beträchtliche administl"ative 
Mehrbelastung für die betroffenen Stellen bedeuten, ohne 
daß hiedurch eine wesentliche Ein.dJimlllUng von allenfalls 
vorkommenden mißbräuchlichen Arzneimittelverkäufen mit 
Sicherheit erwartet werden kanno 
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Im übrigen wird bemerkt 11 daß meine:n r.hnisteriul'!1 über 
eine Mißachtung der Rezeptpflicht durch Apotheker bei 
der Abgabe von Arzneimitteln an Tierhalter nichts 
bekannt ist" 

Dera~tige Regelungen v'lerden derzeit in meinem i.:'ini .... 
steriu.'ll im ~}1..men der Ausarbeitung eines neuen Fleisch
beschaugesetzes diskutiert. 

Gegenwärtig ist jedoch ein befriedü~ender U::-1tersuchun;g:s
modus noch nicht Fefunden. In der Bu..ridesrepublik 
Deutschland werden in dieser Richtung zwar Vc!'suche unter.." 
nOffi."Ilen (zoB e stichprobenartige Untersuchung je6.es 
hundertsten Hindes) 11 die aber bisher nicht die (~l""::ji~schten 

Erfolge gebracht habeno Es ist beabsichti~t9 die Ergebnis
se dieser Versuche in der ERD abzuwarten und 0e~ebenen
falls eine praktikable TJösung auch für ÖGterreich ins 
Auge zu fassene 

Zu 4. ~ ........ 

Die Einfuhr von Medikamenten nach Österreich u.,...~terliegt 
hinsichtlich der Hnrnanarzneimi ttel nach den Bestir:mmngen 
des Arzneiwarenein.fuhrgesetzes~ BGBloNre 179/197o~ bzwo 
hinsichtlich der Veterinärarzneimittel nach den diesbe~ 
züglichen Bestim,l1un~c;en des Tierseuchengesetzes p RGBle 
Nro 177/1909" iodo Fassung des Bundesp;esetzes p BGBl e 

Nre 141/1974, einer strengen Kontrolle. Einer all8Jti-
fälligen illegalen Einfuhr könnte deshalb nur duch ver
schärfte Grenzkontrollen durch die Zollora,ane begegnet werden., 

Der Bu-r;resmin .. ~.' s.terg 
\fY) ..... ~ . 
U~e,~l 
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